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Sehr geehrter Herr Präsident, 

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: 

„Wie am Mittwoch, dem 16. März 2022 bekannt wurde, soll die Fläche 

hinter dem Japanischen Palais in Dresden bis 2027 neu verpachtet 

werden. Laut Medienberichten war für die Entscheidung des Staatsbe

triebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement das höhere Ge

bot und die Vorgabe, die Veranstaltungen in einem kleineren Format 

als bisher stattfinden zu lassen, im die Grünfläche zu schonen, aus

schlaggebend." 

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 

Kleine Anfrage wie fo lgt: 

Frage 1: Wann und in welchen Medien/ Kanälen wurde die Ausschrei

bung zum „Palaissommer 2022-2027" öffentlich bekannt ge

macht? Bitte fügen Sie den Ausschreibungstext als Anlage an. 

ljSACHsEN 
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Es erfolgte keine Ausschreibung zum Format „Palaissommer 2022 - 2027", sondern es 

fand gemäß anliegendem Ausschreibungstext eine veranstalterneutrale Ausschreibung 

wie folgt statt: 

„ Vermietung einer Veranstaltungsfläche für die Monate Juli und August der Jahre 2022 

bis 2026 auf einer Teilfläche (Palaisgarten) im denkmalgeschützten Park des Japani

schen Palais, Palaisplatz 11 in 01097 Dresden zur Durchführung von Veranstaltungen, 

die der Förderung von Kunst und Kultur dienen, insbesondere der bildenden Kunst, der 

Musik, der Literatur, des Tanzes und des Films." 

Diese Ausschreibung wurde wie folgt öffentlich bekannt gemacht: 

- Anzeige in den Zeitungen „Sächsische Zeitung" am 10. Dezember 2021 , „Dresdner 

Neueste Nachrichten" am 10. Dezember 2021 und „Dresden am Wochenende" am 

11 . Dezember 2021 , 

- Anzeige im Newsletter der DEHOGA Sachsen am 13. Dezember 2021 und in deren 

sozialen Netzwerken am 8. Dezember 2021 und 5. Januar 2022, 

- Anzeige im Newsletter des Gastgewerbemagazins am 9. Dezember 2021 , 

- E-Mail mit Ausschreibungstext an „Kreatives Sachsen" am 2. Dezember 2021 , 

- E-Mail mit Ausschreibungstext an „wir-gestalten-dresden" am 2. Dezember 2021 . 

Frage 2: Wie verlief die Zeitschiene im Ausschreibungsverfahren, insbesondere: 

Warum wurde die Entscheidung zur Ausschreibung 2022 - 2027 erst im 

März 2022 bekannt gegeben und nicht Ende 2021? 

Die Neuausschreibung erfolgte, weil der Vertrag mit dem bisherigen Veranstalter mit 

Ablauf der Veranstaltung im Jahr 2021 endete. Die Zeitschiene ergab sich aus den 

erforderlichen Abstimmungen zu den vertraglichen Nutzungsbedingungen. 

Frage 3: Welche Gründe gab es entgegen der vorherigen Ausschreibung nach 

Konzept eine Vergabe nach Höchstpreisgebot durchzuführen und wird 

damit von der Staatsregierung die kommerzielle Erhebung von Eintritts

geldern durch den Betreiber in Kauf genommen? 
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Die Zuschlagserteilung erfolgte nicht allein zum Höchstgebot, sondern - wie im Aus

schreibungstext ausgeführt - auf der Grundlage der Anerkennung der vertraglichen 

Nutzungsbedingungen zum Höchstgebot. Die Vermietung erfolgt zur Durchführung von 

Veranstaltungen, die der Förderung von Kunst und Kultur dienen insbesondere der 

bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, des Tanzes und des Hörspiels. Die Bieter 

sind im Veranstaltungsbereich aktiv und verfügen über eine lange Erfahrung. 

Die vertraglichen Nutzungsbedingungen enthalten in § 2 Abs. 2 eine Regelung , dass 

Eintrittspreise für Veranstaltungen nicht erhoben werden müssen, eintrittspflichtige 

Veranstaltungen aber möglich sind. Eine analoge Regelung enthielt der Vertrag mit 

dem bisherigen Veranstalter auch. Dem Veranstalter ist es so wie bisher auch freige

stellt, Veranstaltungen mit oder ohne Eintritt zu kalkulieren . Die Bieter haben in ihren 

Konzepten eintrittsfreie Veranstaltungen vorgesehen. Vor diesem Hintergrund kann 

weder im Verhältnis zum bisherigen Veranstalter noch zum künftigen Betreiber die Re

de davon sein , die Staatsregierung habe mit den vertraglichen Nutzungsbedingungen 

einer „kommerziellen Erhebung von Eintrittsgeldern" Vorschub geleistet oder dies in 

Kauf genommen. 

Unabhängig davon ist die Bestimmung der Zuschlagskriterien gängiges Recht des Ei

gentümers. Dabei müssen insbesondere die Vorgaben der Sächsischen Haushaltsord

nung beachtet werden , wonach es geboten ist, wirtschaftlich zu handeln. 

Frage 4: Welche Stellen (Staatsministerien, Staatsbetriebe, Geschäftsbereiche 

der Landeshauptstadt Dresden oder andere Akteure) waren in die Be

stimmung der Ausschreibungskriterien und die Vergabeentscheidung 

involviert? (Bitte begründen, falls keine Stellen außerhalb der Staats

verwaltung beteiligt wurden) 

Die Zuständigkeit für die Überlassung der Fläche liegt beim Staatsbetrieb Sächsisches 

Immobilien- und Baumanagement. Das Staatsministerium der Finanzen war als fach

vorgesetzte Dienststelle eingebunden. Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur 

und Tourismus wurde bei der Erarbeitung der Nutzungsbedingungen einbezogen. Die 

vertraglichen Nutzungsbedingungen wurden zu Veranstaltungsumfang und Teilneh

merzahlen mit den Denkmalschutzbehörden abgestimmt. 
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Frage 5: Sind der Staatsregierung durch die Nutzung der Fläche hinter dem Pa

lais Schäden oder Beeinträchtigungen auf den Wiesen, auf den Wegen 

oder innerhalb des Palais bekannt, wenn ja welche? 

Ja, der Staatsregierung sind folgende Schäden durch die Nutzung „Palaissommer" am 

Mietgegenstand bekannt: 

Jahr der Veranstaltung Schäden/Beeinträchtigungen 

„Palaissommer" 

2018 Schädigung der Rasen- und Wegeflächen, 

Treppenschaden (Treppe elbseitig des Parks) 

2019 Schädigung der Rasenfläche durch erhöhtes Personen-

aufkommen, 

Treppenschaden (Treppenaufgang elbseitig des Parks) 

2020 Treppenschaden (Treppe zum Glockenspielpavillon) 

2021 Beschädigung Wegeflächen 

Mit freundlichen Grüßen 

UA 
Hartmut Vorjohann 

Anlage 
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Ausschreibung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, 
vertreten durch die Niederlassung Dresden 1, für die 

Vermietung einer Veranstaltungsfläche für die Monate Juli und August der 
Jahre 2022 bis 2026 auf einer Teilfläche (Palaisgarten) im denkmal
geschützten Park des Japanischen Palais, Palaisplatz 11 in 01097 Dresden 
zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Förderung von Kunst und Kultur dienen, 
insbesondere der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, des Tanzes und des Films. 

Die Ausschreibung erfolgt auf der Grundlage der vertraglichen Nutzungsbedingungen zum 
Höchstgebot. Die vertraglichen Nutzungsbedingungen können beim Staatsbetrieb SIB, NL 
Dresden I unter unten angegebener Adresse abgefordert werden. 
Schriftliche Angebote, verbunden mit einem detaillierten Betreibungskonzept, sind bis zum 
31.01.2022 ebenfalls an diese Adresse zu richten. 

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
NL Dresden I, SG IMA2 
Königsbrücker Str. 80, 01099 Dresden 
E-Mail: poststelle-D l@sib.smf.sachsen.de 
Telefonische Anfragen können unter Tel.: 0351/8093-242 erfolgen. 
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